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Erläuterung zur Berichtigung 2/2019 

Der wirksame Flächennutzungsplan (FNP) stellt für den 
südwestlichen Teil des o. a. Bebauungsplangebietes 
„Gemeinbedarfsfläche“ mit der Zweckbestimmung „Schule“ 
dar. Eine auf dieser Fläche angesiedelte Weiterbildungs-
einrichtung der Handwerkskammer wurde verlagert. Das 
nun brachliegende Grundstück soll einer künftigen Wohn-
nutzung zugeführt werden. Den nordöstlichen Teil stellt der 
FNP als „Wohnbaufläche“ dar, hier soll die rückliegende 
vorhandene Wohnbebauung planungsrechtlich gesichert 
werden. 

Im Wohnungsmarktbericht aus dem Jahr 2017 sowie im 
aktuell erarbeiteten Wohnungsmarktbarometer 2018 wird 
für das Bielefelder Stadtgebiet eine anhaltend hohe Nach-
frage nach Wohnbaugrundstücken beschrieben. Die Stadt 
Bielefeld ist bestrebt, im Rahmen eines flächensparenden 
Umgangs mit Grund und Boden die Neuversiegelung zu 
begrenzen und Brach- oder Restflächen, die im Siedlungs-
zusammenhang liegen, vorrangig zu reaktivieren. Möglich-
keiten der Nachverdichtung bestehen auf der Gemeinbe-
darfsfläche, für die künftig kein Bedarf mehr besteht. Insge-
samt können mit der Planung 24 Wohneinheiten entwickelt 
werden. Zudem soll die nach letztem Ratsbeschluss vom 
17.11.2016 zu berücksichtigende 25%-Quote für sozial 
geförderten Wohnungsbau im Plangebiet ermöglicht wer-
den.  

Die Festsetzung eines „Reinen Wohngebietes“ ist für den 
nordöstlichen Bereich des Bebauungsplangebietes gemäß 
§ 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB aus dem FNP entwickelt, nicht 
jedoch die beabsichtigte Festsetzung eines „Allgemeines 
Wohngebietes“ für den südwestlichen Bereich. Ein Bebau-
ungsplan, der von den Darstellungen des Flächennut-
zungsplanes abweicht, kann gemäß § 13a (2) Nr. 2 BauGB 
aufgestellt werden, bevor der Flächennutzungsplan geän-
dert oder ergänzt ist. Von dieser Möglichkeit soll hier Ge-
brauch gemacht werden. Der Flächennutzungsplan soll im 
Wege der Berichtigung angepasst werden. Ziel der Anpas-
sung ist die Darstellung einer „Wohnbaufläche“. Die geord-
nete städtebauliche Entwicklung des Gemeindegebiets 
wird nicht beeinträchtigt.  

Mit der Nachnutzung des aufgegebenen Standortes der 
Handwerkskammer findet eine städtebauliche Innenent-
wicklung gemäß § 1 Abs. 5 Satz 3 Baugesetzbuch statt.  

Zurzeit wird der Regionalplan für die Planungsregion OWL 
neu aufgestellt und gilt damit als sonstiges Erfordernis der 
Raumordnung nach § 3 (1) Nr. 4 ROG. Darin soll das Plan-
gebiet insgesamt als Allgemeiner Siedlungsbereich (ASB) 
festgelegt werden. Eine Vereinbarkeit mit den Zielen der 
Raumordnung wäre somit künftig gegeben. 

Lage im Stadtgebiet Lage im Stadtbezirk 

Stadtbezirk: Mitte 

Bereich: südlich und westlich des Rebhuhnweges und  

nördlich der Fasanenstraße  

Auslösender Bebauungsplan  

Nummer: III/3/20.02 

Bezeichnung: Rebhuhnweg/ Fasanenstraße  

Wirksame Fassung 

Berichtigung 

Flächenumfang  

Art der Bodennutzung 
Wirksame  
Fassung 

Berichtigung 

Gemeinbedarfsfläche 0,22 ha — ha 

Wohnbaufläche — ha 0,22 ha 

Gesamt:                            0,22 ha 0,22 ha 
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